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Anschluß Planausschnitt A

Anschluß Planausschnitt B Planausschnitt A

Planausschnitt B

                    Spielplatz: Kategorie C für Kleinkinder 

                                      (s. Spielplatzkonzept)

Nachrichtliche Übernahmen 

  A - L          Quartiere der gemeinschaftlichen Regen-    H

 g                geschlossene Bauweise

                    Baugrenze

4.Einrichtungen und Anlagen zur Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen 
des öffentlichen und privaten Bereichs, 
Flächen für den Gemeinbedarf, 
Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)                     

                   Flächen für den Gemeinbedarf

          Einrichtungen und Anlagen

                   Kulturellen  Zwecken dienende Gebäude und 

                   Einrichtungen -Bürgerhaus 

5.Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                    Straßenverkehrsfläche 

                    Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber 

                    Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung          

                    Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

          Zweckbestimmung

                    Öffentliche Parkfläche

 F                 Fußgängerbereich

F+R            Fuß- und Radweg

                    Verkehrsberuhigter Bereich 

6.Flächen für Versorgungsanlagen, für 
die Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie für Ablagerungen
(§ 9  Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

          Zweckbestimmung

                    Fläche für die Regenwasserversickerung

                    Elektrizität

                    Grünflächen (öffentlich)

          Zweckbestimmung

                    Parkanlage

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15)

7.Grünflächen

  

                    

                    

                    Firstrichtung

                     Vorgesehene Baumpflanzungen

                     Vorgesehene Straßenraumgestaltung

   DUG          Durchgang unter Gebäude

                     Vorgesehener  Wertstoffcontainer

                     Vorgesehener Müllsammelplatz

    TGa           Tiefgarage  als Option

Vorhandenes Gewässer II. Ordnung 

                      Rauschgraben 

Gestalterische Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
§ 86 Abs. 1 und 4 BauO NW

                    Vorgartenzone (s. Textliche Festsetzungen)

                     

             
  

                    wasserversickerung  

                    zugeordnete Bauflächen zu einem Quartier

2.  GFL1/      Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht  zugunsten 

     GFL2       Anwohner des anliegenden Grundstücks

                    hier: Querung der Grünfläche im Bereich  

                    Umgrenzung der Flächen für besondere 

                    Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 

                    schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne

                    des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)    

                    Fläche A mit Festsetzungen oberhalb 2 m 

                    Gebäudehöhe (s. Textliche Festsetzungen)

                    Fläche B mit Festsetzungen oberhalb 4 m 

                    Gebäudehöhe (s. Textliche Festsetzungen)             

                    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 

                    Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                    Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B.

                    von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes 

                    der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

                     (z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

B

A

                    Breitmaar

A1 - A8        

  

L1 - L7

1= Überbaubare Grundstücksfläche

1= Überbaubare Grundstücksfläche

2= Nicht überbaubare Grundstücksfläche

2= Nicht überbaubare Grundstücksfläche

Planzeichenerklärung
Festsetzungen (§ 9 Abs. 1, 2, 3 und 7 BauGB)
1.Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1-11 BauNVO)

                  Reine Wohngebiete                 

                  Allgemeine Wohngebiete

2.Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 BauNVO)

0,4               Grundflächenzahl

GF  900qm Grundfläche mit Flächenangabe

h: 10m        Höhe baulicher Anlagen in .......m über einem 

über SOF     Bezugspunkt (hier: Straßenoberfläche)

FH               Firsthöhe als Höchstmaß

TH               Traufhöhe zwingend          

LH               Lichte Höhe

3.Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23 BauNVO)

o                 offene Bauweise

                    nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

                    nur Hausgruppen und Doppelhäuser zulässig

                    nur Hausgruppen zulässig

                    

    HD

ED

1 2

1 2

Maßnahmen und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und 

(§ 9  Abs. 1 Nr. 20 und 25)                                     

                    Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 

                    Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

                    zungen (§ 9  Abs.1 Nr. 25 Buchstabe a) und 

                    Abs. 6 BauGB)  

9.Sonstige Planzeichen

                    Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 

                    Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

          Zweckbestimmung

GSt              Gemeinschaftsstellplätze

GGa             Gemeinschaftsgaragen

                    Zuordnung Stellplätze - Bauflächen

                    Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

                    belastende Flächen, Gemeinschaftsanlagen                     

                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und 22, Abs. 6 BauGB)

1.   L            Leitungsrecht zugunsten der Quartiers-

                    

                    Anwohner

Landschaft  

8.Planungen, Nutzungsregelungen, 

(§ 9 Abs. 6 BauGB)
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